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Zweck des Gefechtes mit und verteilt die Rollen.
Er orientiert sie über die Lage und seine
Absichten. (Wenn man diese Weisungen vergleicht
mit früher herrschenden Verhältnissen, so muss
man sich über den gewaltigen Fortschritt freuen :

in der Schlacht bei Vionville - Mars - la - Tour
kannten nicht einmal die Armeekorpskomman-
dauten die Intentionen des Generalissimus!).

Prinzipiell entsendet jede Infanterieeinheit
einen berittenen Offizier (Agent de liaison
genannt) zum Führer des höheren Stabes und der
höhere Befehlshaber kann sich bei seinen
Untereinheiten durch berittene Offiziere vertreten lassen.

Die Offiziere lassen sich durch eine Ordonnmz
zu Pferde oder einen Velofahrer begleiten.

Im Anmarsch befindliche Einheiten streben
nach vorn, dem Gefechtslärm entgegen, ohne

jedoch den Marsch unnötigerweise zu beschleunigen

und die reglementarischen Halte wegzulassen,

während welchen der Munitionsausgleich
erfolgen kann und die Karten studiert werden

sollen.
Jeder Anmarsch muss gedeckt vor sich gehen.

Berittene Offiziere erkunden die Wege. Jeder
Offizier hat sich beständig zu orientieren, das

Gelände zu rekognoszieren und soll bereit sein,

jeden Augenblick die nötigen Massnahmen zu

treffen, um den Leuten unnötige und gefährliche
Bewegungen zu ersparen. Er geht deswegen
seiner Einheit weit voraus.

Im bedeckten Gelände und im Wald
marschieren die Truppen in kleinen, von Patrouillen
umgebenen, in der Nacht in dicht aufgeschlossenen

Kolonnen, die Richtung geht nach den

längs Wegeu und Terrainwellen sich vorschiebenden

Einheiten, wobei sie sich oft zusammendrängen

und dann wieder verbreitern müssen.

Für den Kampf gilt der Grundsatz : Die
Vorwärtsbewegung allein wirkt
entscheidend, die Offensive ist
unwiderstehlich. Sie weckt die
moralischen Kräfte und passt
ausgezeichnet zum französischen
Nationalcharakter. (Das tönt allerdings
anders als im Jahre 1870, wo die Defensive als

Allheilmittel angepriesen wurde. Ob sie damals

vielleicht zum französischen Wesen passte?).
Die Defensive kann freiwillig ergriffen

werden, wenn es sich an einem bestimmten
Punkt des Gefechtsfeldes, in einem bestimmten

Augenblick, darum handelt, Kräfte zu sparen,
den Feind mit wenig Truppen festzulegen und

zurückzuhalten oder ihn zu zwingen, unter
ungünstigen Verhältnissen zu kämpfen, aber alles

nur, um dem Gros zu ermöglichen, unter
günstigen Bedingungen offensiv vorzugehen.

Die Offensive zwingt dem Gegner den

eigenen festen Willen auf und veranlasst ihn,

seine Stellungen zu verlassen (wenn sie nämlich

gelingt! Ref.); eine Truppe, die den Befehl dazu

empfangen hat, einen gegebenen Punkt zu

nehmen, muss ihre ganze Energie daran wenden,
nach vorwärts zu gelangen.

Sobald eine Truppe kämpfen soll, gibt der
Führer jeder Einheit, die er einsetzt, einen

Angriffspunkt, bezeichnet die, welche er vorläufig
zurückhält (troupes de manœuvre) und, wenn

nötig die, welche er gänzlich zurückhalten will,
um unvorhergesehenen Zufällen die Spitze bieten,
den Erfolg vollständig machen oder den Rückzug
decken zu können (Reserve). Das Reglement

fügt folgende Fussnote bei: In den meisten Fällen
scheiden nur die höheren Einheiten (Armeekorps
und Division) und isolierte Truppen Reserven

aus. Die Bemerkung ist verständlich, weil

troupes de manœuvre zur Verfügung stehen.

Dagegen werden bei Einleitung eines Gefechtes

nur wenig Kräfte eingesetzt und die andern als

Unterstützung (renfort) zurückbehalten.
(Schluss folgt.)

Berittene Infanterie.

England ist in Organisierung berittener
Infanterie-Abteilungen allen anderen Heeren voran.
Jedes Bataillon stellt im Kriege eine ganze

Kompagnie Berittener auf. Im Frieden bildet
jede Infanterie einen Zug Berittener.

Der Ausbildungskurs dauert drei Monate.

Offiziere und Mannschaften dazu müssen im
Infanteriedienst fertig ausgebildet sein.

Die Grundzüge für die Ausbildung der

berittenen Infanterie sind:
1. bis 3. Woche: Reiten mit, dann ohne

Waffen;
4. Woche : Zug- und Kompagnieschule ; Fuss-

dienst und Pferdeführen ;

5. Woche : Geöffnete Formationen ; Patrouillendienst

;

6. Woche : Übuugsmärsche ; Vorpostendienst ;

7. Woche: Kriegsmärsche, Feldwachdienst;

Avantgarden- und Arrièregarden - Tätigkeit ;

Seitendeckungen ;

8. bis 12. Woche: Taktische Übungen und

Übungen im Gelände;
13. Woche: Preisbewerbung im Patrouillendienst

und Gefechtsschiessen,

Die in dieser Weise ausgebildeten Leute
bekommen am Schluss des Ausbildungskurses ein

Zeugnis über ihre Ausbildung und Führung.
Bei der Ausbildung der so zusammengesetzten

Truppe werden drei Hauptdienstzweige im Reglement

besonders behandelt und sollen deshalb

hier kurz Erwähnung finden. Es sind dies
Stalldienst und Pferdepflege, Reitausbildung und

Exerzierausbildung.
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Auf die Wichtigkeit eines gut geregelten
Stalldienstes und einer sorgfältigen Pferdepflege
wird mit grossem Nachdruck hingewiesen. Es

wird die stete Anwesenheit der Offiziere während
des Stalldienstes und die genaue Überwachung
des Putzens und Wartens der Pferde durch sie

verlangt. Die Offiziere sollen sich dauernd über
die Verfassung der Beine und über den

Hufbeschlag der ihnen unterstellten Pferde auf dem

laufenden erhalten und den Stall nicht verlassen,
ohne jedes einzelne Pferd genau geprüft zu haben.

Besonders wird eine Untersuchung mit der blossen

Hand und ein Nachsehen von Mähne und Schweif

verlangt. Auch über Füttern und Tränken sind

genaue Bestimmungen gegeben. Es soll viermal
am Tage getränkt werden, und zwar, wenn möglich,
stets vor dem Füttern, unter keinen Umständen
aber früher als zwei Stunden nach dem Füttern.

Über Satteln und Packen, sowie über die

Anbringung des Gepäcks sind eingehende
Anordnungen getroffen, die jedoch zu keiner

Bemerkung veranlassen.

Etwas näher muss auf die Frage des

Reitunterrichtes eingegangen werden, da dieser

Dienstzweig, in den die ausgewählten
Mannschaften wenig oder gar keine Vorkenntnisse

mitbringen, für den Erfolg des ganzen Kurses

von grösster Bedeutung ist. Der Reitunterricht
soll in seinen ersten Anfangsgründen in einer
Reitbahn oder offenen Bahn gegeben werden.

Die Reitlehrer sind grundsätzlich Offiziere. Es

darf nur das Einfachste von Reitausbildung
gelehrt und verlangt werden, und es ist der grösste
Wert darauf zu legen, dass der Mann bei seinen

ersten Reitübungen das Selbstvertrauen nicht
verliert. Auch sollen diese Übungen nicht zu

lange ausgedehnt, sondern es soll mit den Reitern

möglichst bald ins Freie gegangen werden.

Auf einen guten leichten Sitz und auf Einwirkung

mit den Schenkeln muss hingearbeitet
werden ; Sporen sollen nur ausnahmsweise erlaubt
werden. Frühzeitig ist mit Übungen im Klettern

und im Überwinden von allerlei
Geländehindernissen zu beginnen und dabei darauf zu

achten, dass die Reiter über alle Arten von

schwierigem Gelände mit losen Zügeln reiten.
Der Sitz darf auch im Gelände nie vernachlässigt

werden. Während der ersten Unterrichtsstunden

gehen alle Pferde nur auf Trense ; aber
auch späterhin soll nur denjenigen Pferden eine
Kandare angelegt werden, bei denen es durchaus

notwendig ist.
Erst wenn der Sitz genügend gefestigt ist, wird

mit Gewehren geritten. Das Gewehr wird über
der linken Schulter am Riemen getragen, auf der
rechten Seite hängt 15 cm unterhalb des Sattels
der Schuh zur Aufnahme des Gewehrkolbens; in
diesen Schuh wird nach dem Aufsitzen — zu dem,

wenn es von der linken Seite geschieht, der
Gewehrkolben zuerst mit der Hand in den Sattel

gelegt oder mit dem rechten Schenkel über den

Sattel gehoben werden muss — der Gewehrkolben

'gestellt und danach die richtige Länge
des vorher geschnallten Gewehrriemens geprüft.
Dieser Riemen muss so verschnallt sein, dass das

Gewehr ruhig auf dem Rücken des Reiters liegt
und nicht bei jeder Bewegung des Pferdes

sich hin- und herbewegt. Zum Absitzen muss
das Gewehr zunächst aus dem Schuh genommen
und mit der rechten Hand über den Sattel
gehoben werden. Das Gewehr bleibt stets

umgehangen, ausser wenn es ins Gefecht geht.
Sobald der Mann abgesessen ist, um eine

Feuerstellung zu beziehen, hängt er das Gewehr ab ;

auf dem Wege zu den Pferden, um aufzusitzen,
hängt er es wieder um.

Das Pferd des berittenen Infanteristen braucht
nicht den Grad von Vollkommenheit in der

Ausbildung zu erreichen wie das Kavalleriepferd.
Dagegen muss von ihm gefordert werden, dass

es ruhig aufsitzen lässt, ruhige und gleichmässige
Gänge im Trupp hat, im Feuer steht und vor
allem, dass es sich leicht führen lässt. Bei der

Ausbildung der Pferde ist mit der grössten
Geduld zu verfahren und alles zu vermeiden, was

die Pferde erschreckt, besonders bei der

Gewöhnung an den Lärm der Waffen und des

Gewehrfeuers. Zur Gewöhnung an letzteres tut
man gut, mit Platzpatronen feuern zu lassen und
dabei den Pferden Hafer zu geben. ÜbuDgen
im Schwimmen sollen die Pferde so gewöhnen,
dass der Reiter jederzeit imstande ist, Wasserläufe

aller Art zu überschreiten. Die Reiter
sind darin zu unterweisen, dass sie auf langen
Märschen keine Gelegenheit ausser acht lassen,
den Rücken des Pferdes durch zeitweiliges
Absitzen zu erleichtern, manche Strecken zu Fuss

zurückzulegen, in günstigen Augenblicken den

Gurt zu lockern und nachzusatteln und vor allem
des öfteren am Tage die Pferde genügend zu

tränken. („Militär-Wochenblatt".)

Eidgenossenschaft.
— HerbstmanSver 1905. Der Bundesrat hat das

Kommando über die Manöver division, welche im
Herbst gegen das zweite Armeekorps operieren soll,
dem Obersten Secrétan, Kommandanten der ersten
Division, übertragen.

— Kontrollstärke des Bundesheeres. Das schweizerische
Bundesheer hatte auf 1. Januar 1905 eins Kontrollstärke

von 235,634 Mann in Auszug und Landwehr ;

nämlich Armeestab 112, erstes Armeekorps 44,765 ;
zweites Armeekorps 45,008 ; drittes Armeekorps 42,774;
viertes Armeekorps 42,536. Besatzungstruppen 20,642 ;

disponible Truppen 39,797 Mann; dazu Offiziere zur
Disposition nach Art. 58 der Militai-organisation : 746 ;

Stäbe und Offiziere des Territorial- und Etappendienstes

434.
Im Auszug zählt das erste Armeekorps 35,240

Mann, nämlich Stäbe 505, Division 1: 15,855 ; Division

II: 15,454; Korpstruppen 3426; das zweite Armeekorps

35,417 Mann, nämlich Stäbe 475; Division III:
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